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Massnahmen 1. Paket
Fragebogen zur Vernehmlassungsvorlage vom 25. Januar 2008
Ablauf Vernehmlassung: Montag, 5. Mai 2008
Name/Organisation
Adresse für Rückfragen 
Bitte übermitteln Sie den ausgefüllten Fragebogen bis am 5. Mai 2008 elektronisch odersenden Sie ihn per Post, Mail oder Fax an folgende Adresse:Departement Volkswirtschaft und Inneres, Generalsekretariat, Frey-Herosé-Str. 12,5001 Aarau;      Fax 062 835 14 09          Mail: gemeindereform@ag.ch 
Der Fragebogen ist online abrufbar unter http://www.ag.ch/vernehmlassungen; Fragen zurAnwendung und Übermittlung richten Sie bitte an gemeindereform@ag.ch oderTel. 062 835 14 02.
Gemeindereform Aargau (GeRAG)
I.         Gesamtbeurteilung 
1.         Wie beurteilen Sie insgesamt die Massnahmen des 1. Pakets der GemeindereformAargau?  
vollständig
einverstanden
eher einverstanden
eher nicht
einverstanden
gar nicht
einverstanden
keine Angabe
Bemerkungen:
II.	Ziele der Gemeindereform Aargau 
vollständig
einverstanden
eher einverstanden
eher nicht
einverstanden
gar nicht
einverstanden
keine Angabe
2.         Wie beurteilen Sie die Ziele der Gemeindereform Aargau?
Bemerkungen:
Ziff. 1.3 im Erläuterungsbericht
III.	Massnahmen 1. Paket
vollständig
einverstanden
eher einverstanden
eher nicht
einverstanden
gar nicht
einverstanden
keine Angabe
3.         Massnahme 1.1.1: Aufgabenorientierte Teilrevision des Finanz- und Lastenausgleichs/Abschaffung der Anrechnung eines Grundbedarfs/Grundbeitrags
 
         Erläuterungsbericht Ziff. 3.1
 
          Ab 2014 wird beim Finanzbedarf kein Grundbedarf mehr angerechnet, da dieser alsHemmnis für Gemeindezusammenschlüsse wirkt. Flankierend werden durch die Sen-kung des für die Ermittlung der Ertragskraft massgebenden Steuerfusses von 110%auf 103% die Auswirkungen auf die kleinen, finanzschwachen Gemeinden gemildert.
Bemerkungen:
Das 1. Paket umfasst 7 Massnahmen.
Ziff. 3 zum Erläuterungsbericht
vollständig
einverstanden
eher einverstanden
eher nicht
einverstanden
gar nicht
einverstanden
keine Angabe
4.         Massnahme 1.1.2: Schaffung der Rechtsgrundlagen für die Anordnung von Ge-meindezusammenschlüssen durch den Grossen Rat 
 
          Erläuterungsbericht Ziff. 3.2 
 
         Ist eine Gemeinde auf Dauer nicht mehr handlungsfähig und kann eine Sachwalter-schaft eine gesetzmässige und geordnete Verwaltung innert angemessener Frist nichtwiederherstellen, soll der Grosse Rat einen Gemeindezusammenschluss anordnenkönnen. Die Regelung der Voraussetzungen und des Verfahrens für die Anordnung ei-nes Zusammenschlusses schliesst eine Lücke im Aufsichtsrecht.
Bemerkungen:
vollständig
einverstanden
eher einverstanden
eher nicht
einverstanden
gar nicht
einverstanden
keine Angabe
5.         Massnahme 1.1.3: Schaffung bzw. Erweiterung der Rechtsgrundlagen für dieInitialisierung und finanzielle Unterstützung von Zusammenschlussprojekten
 
         Teil 1: Grundlagenarbeiten
 
         Erläuterungsbericht Ziff. 3.3
 
         GrundlagenarbeitenHeute kann der Regierungsrat Grundlagenarbeiten zur Initialisierung von Projekten derGemeindezusammenarbeit finanzieren. Neu soll er auch den Aufwand für Grundlagen-arbeiten zur Initialisierung von Zusammenschlussprojekten übernehmen können.
Bemerkungen:
vollständig
einverstanden
eher einverstanden
eher nicht
einverstanden
gar nicht
einverstanden
keine Angabe
6.         Massnahme 1.1.3: Schaffung bzw. Erweiterung der Rechtsgrundlagen für die
         Initialisierung und finanzielle Unterstützung von Zusammenschlussprojekten
 
         Teil 2: Verschuldungssenkung
 
         Erläuterungsbericht Ziff. 3.3
 
         VerschuldungssenkungFür die Verschuldungssenkung bei Gemeindezusammenschlüssen werden drei Varian-ten zur Vernehmlassung gegeben:
 
         Variante 1: Bei der Verschuldungsangleichung gemäss bisherigem Recht wird zur Net-toschuld neu der nachgewiesene Nachholbedarf beim Werterhalt der Hochbauten desVerwaltungsvermögens und der Gemeindestrassen hinzugerechnet.
Bemerkungen:
         Variante 2: An die Stelle der bisherigen Verschuldungsangleichung tritt neu eine Ver-schuldungssenkung der an einem Zusammenschluss beteiligten Gemeinden um einenViertel, in strukturschwachen Regionen um die Hälfte. Die bisherigen Voraussetzungenfür die Verschuldungsangleichung bleiben unverändert.
vollständig
einverstanden
eher einverstanden
eher nicht
einverstanden
gar nicht
einverstanden
keine Angabe
         Variante 3: Bei der Nettoschuld gemäss Variante 2 wird der nachgewiesene Nachhol-bedarf beim Werterhalt der Hochbauten des Verwaltungsvermögens und der Gemein-
         destrassen hinzugerechnet.
vollständig
einverstanden
eher einverstanden
eher nicht
einverstanden
gar nicht
einverstanden
keine Angabe
Bevorzugte Variante (Priorisierung)
 
Welche Prioritätenordnung sehen Sie bei den drei Varianten?(bitte pro Zeile und Spalte nur eine Möglichkeit ankreuzen)
1. Priorität
2. Priorität
3. Priorität
Variante 1
Verschuldungsangleichung mit Nach-holbedarf Werterhalt Infrastruktur
1. Priorität
2. Priorität
3. Priorität
Variante 2
Verschuldungssenkung um einen Vier-tel, in strukturschwachen Regionen um die Hälfte
1. Priorität
2. Priorität
3. Priorität
Variante 3
Variante 2 mit Nachholbedarf WerterhaltInfrastruktur
Bemerkungen:
vollständig
einverstanden
eher einverstanden
eher nicht
einverstanden
gar nicht
einverstanden
keine Angabe
7.         Massnahme 1.1.3: Schaffung bzw. Erweiterung der Rechtsgrundlagen für die
         Initialisierung und finanzielle Unterstützung von Zusammenschlussprojekten
 
         Teil 3: Anreizinstrumente für Zusammenschlüsse mit Zentrumsgemeinden
 
         Erläuterungsbericht Ziff. 3.3
 
         Anreizinstrument für Zusammenschlüsse mit ZentrumsgemeindenSchliesst sich eine Gemeinde mit ihrer Kernstadt bzw. ihrem ländlichen Zentrumgemäss Raumkonzept Aargau zusammen, erhält sie einen Pauschalbeitrag vonFr. 1000.- pro Einwohner/in. Dieses Instrument dient als Anreiz für Zusammenschlüssemit Zentrumsgemeinden, da die Verschuldungssenkung aufgrund der finanziellenSituation dieser Gemeinden oft nicht zum Tragen kommt.
 
Bemerkungen:
vollständig
einverstanden
eher einverstanden
eher nicht
einverstanden
gar nicht
einverstanden
keine Angabe
Bemerkungen:
8.         Massnahme 1.1.3: Schaffung bzw. Erweiterung der Rechtsgrundlagen für dieInitialisierung und finanzielle Unterstützung von Zusammenschlussprojekten
 
         Teil 4: Finanzierung der Förder- und Anreizinstrumente für Zusammenschlussprojekte
 
         Erläuterungsbericht Ziff. 3.3
 
         Der Aufwand für alle vorgeschlagenen Unterstützungsleistungen wird dem Finanzaus-gleichsfonds entnommen. Soweit die Höhe des Aufwands abgeschätzt werden kann,reicht der Fondsbestand zur Finanzierung der Unterstützungsleistungen in den nächs-ten Jahren. Die Projektkosten und die Verschuldungssenkung bei angeordneten Zusammenschlüssen sollen durch die ordentliche Rechnung getragen werden, soweit derFinanzausgleichsfonds den Aufwand nicht finanzieren kann.
vollständig
einverstanden
eher einverstanden
eher nicht
einverstanden
gar nicht
einverstanden
keine Angabe
9.         Massnahme 1.1.4: Kommunalisierung der Führung der Fundbüros
 
          Erläuterungsbericht Ziff. 3.4 
 
         Anstelle der Bezirksämter führen neu die Gemeinden die Fundbüros.
Bemerkungen:
vollständig
einverstanden
eher einverstanden
eher nicht
einverstanden
gar nicht
einverstanden
keine Angabe
Bemerkungen:
10.          Massnahme 1.4.1: Übergangsregelung betreffend Konzessionsdauer imKaminfegerwesen
 
         Erläuterungsbericht Ziff. 3.5
 
         Für den Fall, dass das Kaminfegerwesen im Zeitraum zwischen 2010 und 2014 libera-lisiert wird, sollen die ab 2010 laufenden Konzessionen vorzeitig beendet werden kön-nen. Die Prüfung, ob und allenfalls wie das Kaminfegerwesen liberalisiert werden soll,bildet Teil eines separaten Projekts und ist nicht Bestandteil des Projekts Gemeindere-form. Es geht vorliegend einzig um die Frage, ob eine Rechtsgrundlage für eine vorzei-tige Beendung der Konzessionsdauer geschaffen werden soll. Die befristete Über-gangslösung gilt auf den 1. Januar 2014 als aufgehoben.
vollständig
einverstanden
eher einverstanden
eher nicht
einverstanden
gar nicht
einverstanden
keine Angabe
11.         Massnahme 1.5.1: Überprüfung des nicht "zusammenschlussneutralen" Kosten-teilers für den öffentlichen Verkehr
 
          Erläuterungsbericht Ziff. 3.6
 
         Die Beiträge an den öffentlichen Verkehr werden während vier Jahren nach einemGemeindezusammenschluss so berechnet, wie wenn kein Zusammenschluss stattge-funden hätte.
Bemerkungen:
vollständig
einverstanden
eher einverstanden
eher nicht
einverstanden
gar nicht
einverstanden
keine Angabe
12.         Massnahme 1.5.2: Schaffung der Rechtsgrundlage für Beiträge des Kantons andie Erarbeitung von Nutzungsplanungen vor und nach einemGemeindezusammenschluss
 
          Erläuterungsbericht Ziff. 3.7
 
         Der Kanton gewährt einen Beitrag von 50% an den Aufwand für die allgemeine Nut-zungsplanung, wenn diese aufgrund eines beabsichtigten oder durchgeführtenGemeindezusammenschlusses neu erstellt wird.
Bemerkungen:
IV.	Übergangsregelung für Unterstützungsbeiträge
5.         Wie beurteilen Sie die vorgeschlagene Übergangsregelung? 
Bemerkungen:
Zusammenschlüsse, die auf den 1. Januar 2010 in Kraft treten, sollen von den Unterstützungs- und Förderinstrumenten profitieren können. Treten die entsprechenden Rechtsänderungen wie  vorgesehen ebenfalls auf den 1. Januar 2010 in Kraft, ist keine Übergangsregelung erforderlich. Massgebend für die Entrichtung der neu gestalteten Unterstützungsleistungen ist nicht das Datum der Gemeindeversammlungs- bzw. Einwohnerratsbeschlüsse oder der Urnenabstimmungen, sondern das Inkrafttreten des Zusammenschlusses. Falls sich das Inkrafttreten der Rechtsänderungen verzögert, ist geplant, eine Übergangsbestimmung zu schaffen, die eine Rückwirkung für Zusammenschlüsse, die auf den 1. Januar 2010 in Kraft treten, regelt.
Ziff. 5 im Erläuterungsbericht
vollständig
einverstanden
eher einverstanden
eher nicht
einverstanden
gar nicht
einverstanden
keine Angabe
V.	Neue Zusammenarbeitsformen
9.         Wie beurteilen Sie die Ablehnung weiterer Zusammenarbeitsformen undinsbesondere der Einführung von Zweckgemeinden?
 
Bemerkungen:
Das vom Grossen Rat überwiesene Postulat der FDP-Fraktion verlangt die Förderung neuer Formen der Gemeindezusammenarbeit. Als Beispiel wird die Zweckgemeinde genannt. 
 
Das Aargauer Gemeinderecht ermöglicht unter Berücksichtigung bestimmter Vorgaben verschiedene Formen der Gemeindezusammenarbeit: Gemeindeverband und Gemeindevertrag sowie die Beteiligung an juristischen Personen (Vereine, Aktiengesellschaften usw.). 
 
Auch aufgrund einer nochmaligen Überprüfung kommt der Regierungsrat zum Schluss, keine neuen Zusammenarbeitsformen und ausdrücklich auch keine Schaffung von Zweckgemeinden vorzuschlagen. Die Gemeindezusammenarbeit ist zwar sinnvoll, wenn die Gemeinden eine Aufgabe nicht allein erfüllen können oder wollen. Ein Ausbau der Gemeindezusammenarbeit schränkt jedoch den bereits heute von den Gemeinden als gering empfundenen Handlungsspielraum weiter ein. Es ist vorgesehen, mit der Botschaft für die Rechtsänderungen des 1. GeRAG-Pakets die Abschreibung des Postulats zu beantragen.
Ziff. 6 im Erläuterungsbericht
vollständig
einverstanden
eher einverstanden
eher nicht
einverstanden
gar nicht
einverstanden
keine Angabe
VIII.	Weitere Bemerkungen
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